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Landratsamt Passau 
Az: 31-02 Apl. Nr. 0220 
 
 
Vollzug der Gemeindeordnung (GO); 
Verordnung zur Änderung des Gebietes der Gemeinde Büchlberg und des Marktes Hutthurm, Landkreis 

Passau 
 

Vom 26. November 2021 
 
Aufgrund der Art. 11 Abs. 2 Nr. 1, Art. 12 Abs. 1 Satz 2 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern 

erlässt das Landratsamt Passau folgende 
 

V e r o r d n u n g : 
 

§ 1 
 

(1) Aus der Gemeinde Büchlberg, Gemarkung Leoprechting werden  
 
die Flst.Nr. 803/1 mit einer Fläche von 0,0854 ha, 
 
die Flst.Nr. 867/1 mit einer Fläche von 0,0072 ha, 
 
die Flst.Nr. 866/1 mit einer Fläche von 0,0149 ha, 
 
die Flst.Nr. 871/1 mit einer Fläche von 0,0623 ha, 
 
die Flst.Nr. 859/1 mit einer Fläche von 0,0580 ha und 
 
die Flst.Nr. 874/1 mit einer Fläche von 0,0482 in den Markt Hutthurm, Gemarkung Prag um gegliedert. 
 
(2) aus dem Markt Hutthurm, Gemarkung Prag werden 
 
die Flst.Nr. 3072/7 mit einer Fläche von 0,0175 ha, 
 
die Flst.Nr. 3072/10 mit einer Fläche von 0,0034 ha, 
 
die Flst.Nr. 1794/1 mit einer Fläche von 0,0476 ha, 
 
die Flst.Nr. 1792/1 mit einer Fläche von 0,0088 ha, 
 
die Flst.Nr. 1791/3 mit einer Fläche von 0,0190 ha,  
 
die Flst.Nr. 1791/4 mit einer Fläche von 0,0062 ha und 
 
die Flst.Nr. 1792/4 mit einer Fläche von 0,0022 ha in die Gemeinde Büchlberg, Gemarkung Leoprechting um 
gegliedert. 
 
(3) Die Grenzen der Gemarkungen Leoprechting und Prag ändern sich entsprechend. 
 

§ 2 
 

Das Umgliederungsgebiet ist in den amtlichen Unterlagen des Amtes für Digitalisierung, Breitband und 
Vermessung Vilshofen an der Donau, Außenstelle Passau dokumentiert und kann dort von jedermann 
eingesehen werden. 
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§ 3 

 
Diese Verordnung tritt am 01.01.2022 in Kraft. 
 
Passau, 26. November 2021 

Landratsamt Passau 
 
gez. 
 
Kneidinger 

Landrat 

 

 

I. 
 

1. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung 
des Wasserbeschaffungsverbandes Büchlberg 

(1. Änderungssatzung) 
vom 23.11.2021 

 
Auf Grund des § 6 Abs. 1 des Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz - WVG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 12.02.1991 (BGBI I 1991, 405), zuletzt geändert durch Art. 1 des 
Gesetzes v. 15.5.2002 (BGBI l 1578), erlässt der Wasserbeschaffungsverband Büchlberg folgende mit 
Schreiben des Landratsamtes Passau -untere Wasserrechtsbehörde- vom 22.11.2021, Gz: 
53.0.02/644.01/2021-208 (Genehmigungsschreiben) nach § 58 Abs. 2 Satz 1 WVG genehmigte Satzung: 

 
§ 1 

 

Die Verbandssatzung des Wasserbeschaffungsverbandes Büchlberg vom 23.05.2019 (bekannt gemacht im 
Amtsblatt Nr. 2019-16 am 05.06.2019 des Landkreises Passau), wird wie folgt geändert: 
 
§ 37 Abs. 2 erhält folgende neue Fassung: 
 

„(2) Die Grundgebühr beträgt jährlich ab 01.01.2022 bei der Verwendung von Wasserzählern der Nenngröße 
 
Bis zu 2,5 cbm 40,00 € netto 

Bis zu 6 cbm 50,00 € netto 

Bis zu 10 cbm 60,00 € netto 

Bis zu 15 cbm 230,00 € netto 

Bis zu 40 cbm 290,00 € netto 

Bis zu 50 cbm (DN 50, 2,5 cbm Verbundzähler) 420,00 € netto 

Bis zu 80cbm (DN80, 2,5 cbm Verbundzähler) 620,00 € netto“ 

   
§ 38 erhält folgende neue Fassung:                    „§ 38 

                    Laufende Gebühren 
 
(1) Dingliche Mitglieder 

 
Die Verbrauchsgebühr für dingliche Mitglieder wird nach der Menge des aus der 

Wasserversorgungsanlage entnommenen Wassers berechnet und beträgt pro cbm 
1,98 € netto. 
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Der Verbrauch wird durch Wasserzähler ermittelt. Er ist vom Verband zu schätzen, wenn 

 
1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, 
2. der Zutritt zum Wasserzähler oder die Ablesung nicht ermöglicht wird, 
3. unter Umgehung oder Beeinflussung des Wasserzählers Wasser entnommen wird, oder 
4. eine Prüfung des Wasserzählers ergibt, dass die nach den jeweiligen Bestimmungen über das Mess- 

und Eichwesen zulässige Fehlergrenze überschritten wird. 
 

(2) Nichtdingliche Mitglieder 
 
Vom nichtdinglichen Mitglied wird eine Gebühr für die Bereitstellung von Wasser erhoben; 
Sie beträgt monatlich ab 01.01.2022  10.412,50 € netto und eine Benutzungsgebühr pro cbm gelieferten 
Wassers von 0,26 € netto.“ 

 
§2 

 
Diese Änderungssatzung tritt mit Wirkung zum 01.01.2022 in Kraft. 
 

 
Büchlberg, den 23.11.2021 
Wasserbeschaffungsverband Büchlberg  
 
gez. 

Garhammer 
Verbandsvorstand 
 

II. 
 

Bekanntmachung nach § 58 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes über die Wasser- und Bodenverbände –
Wasserverbandsgesetz- WVG – (Fundstelle: BGBl I 1991, 405-, zuletzt geändert durch G v. 15.5.2002 I 1578),  
§ 72 Abs. 1 Satz 1 WVG i.V.m. Art. 2 des Bayerischen Gesetzes zur Ausführung des Wasserverbandsgesetzes 
(BayAGWVG) vom 10. August 1994 (GVBl S. 760, BayRS 753-5-U, zuletzt geändert durch § 1 Nr. 368 der 
Verordnung vom 22. Juli 2014 GVBl S. 286). 
 
Der Wasserbeschaffungsverband Büchlberg hat die 1. Änderung der Verbandssatzung beschlossen 
(Satzungsbeschluss).  
Die gemäß § 58 Abs. 2 Satz 1 Wasserverbandsgesetz (WVG) zur Rechtswirksamkeit notwendige aufsichtliche 
Genehmigung wurde dem Wasserbeschaffungsverband Büchlberg mit Landratsamtsschreiben vom 
08.04.2015, Gz 53.0.02/644.01/2021-208 erteilt. 
Die Neufassung der Verbandssatzung wurde am 23.11.2021, nach Erhalt der Genehmigung, vom 
Verbandsvorsteher ausgefertigt. 
Diese Änderungssatzung tritt mit Wirkung nach § 2 der Satzung zum 01.01.2022 in Kraft und wird hiermit 
gemäß § 58 Abs. 2 Satz 2 WVG und § 72 Abs. 1 Satz 1 WVG i.V.m. Art. 2 BayAGWVG öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
 
Passau, 07.12.2021 
Landratsamt Passau 
-untere Wasserrechtsbehörde- 
SG 53.0.02 
gez. Fuchs 
Diplom-Verwaltungswirt (FH) 
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Kraftloserklärung 
 
Die verloren gegangene Sparurkunde der Sparkasse Passau, Geschäftsstelle Ludwigstraße, lautend auf 
 
Frau 
Ilse Weileder 
Bahnhofstraße 4 
94099 Ruhstorf 
 
Sparkonto Nr. 3403027455 
 
werden hiermit für kraftlos erklärt. 
 
 
Passau, 02.12.2021 
 
 
 
Sparkasse Passau 
Otmar Hausfelder 
(Gebietsdirektor) 
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Wasserrecht; 
Geschäftszeichen: 53.0.02/6420.01/-173; 
Festsetzung Änderungsverordnung; 
Verordnung des Landratsamtes Passau zur Änderung der Wasserschutzgebietsverord-
nung vom 31.07.1989 (bekannt gemacht im Amtsblatt des Landkreises Passau Nr. 31/89 
am 15.11.1989) zum Tiefbrunnen „Haidenburg“ auf Flurnummer 1902/5 Gemarkung 
Haidenburg in der Gemeinde Aldersbach, Landkreis Passau zum Zwecke der öffentlichen 
Trinkwasserversorgung (Änderungsverordnung Wasserschutzgebiet Tiefbrunnen 
„Haidenburg“, Gemeinde Aldersbach, Fl.Nr. 1902/5 Gemarkung Haidenburg) vom 
03.12.2021 

 
Das Landratsamt Passau erlässt auf Grund des § 51 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)  
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) FNA 753-13, zuletzt geändert durch Art. 2 G zur Umsetzung von Vor-
gaben der RL (EU) 2018/2001 für Zulassungsverfahren nach dem Bundes-ImmissionsschutzG, dem Was-
serhaushaltsG und dem BundeswasserstraßenG vom 18.8.2021 (BGBl. I S. 3901) und § 51 Abs. 1  Sätze 
2 und 3 und Abs. 2 WHG i.V.m. § 52 Absätze 1, 4 und 5 WHG i. V. m. § 11 Nr. 4 Delegationsverordnung 
(DelV) und Art. 32, Art. 63 Absatz 1 Sätze 1 und 2 und Art. 73 des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) 
Bayerisches Wassergesetz (BayWG) vom 25. Februar 2010 (GVBl. S. 66, 130, BayRS 753-1-U), das zu-
letzt durch § 1 des Gesetzes vom 9. November 2021 (GVBl. S. 608) geändert worden ist, folgende Verord-
nung. 
 
Die Verordnung des Landratsamtes Passau vom 31.07.1989 (bekannt gemacht im Amtsblatt des Landkrei-
ses Passau Nr. 31/89 am 15.11.1989) zum Tiefbrunnen Haidenburg auf Flurnummer 1902/5 Gemarkung 
Haidenburg wird im Wege der Änderungsverordnung angepasst, mit Ausnahme des § 3 und erhält folgende 
neue Fassung: 

 
„Verordnung des Landratsamtes Passau zur Änderung der Wasserschutzgebietsverord-
nung vom 31.07.1989 (bekannt gemacht im Amtsblatt des Landkreises Passau Nr. 31/89 

am 15.11.1989) zum Tiefbrunnen „Haidenburg“ auf Flurnummer 1902/5  
Gemarkung Haidenburg in der Gemeinde Aldersbach, Landkreis Passau  

zum Zwecke der öffentlichen Trinkwasserversorgung 
 

(Änderungsverordnung Wasserschutzgebiet Tiefbrunnen „Haidenburg“,  
Gemeinde Aldersbach, Fl.Nr. 1902/5 Gemarkung Haidenburg) 

 
vom 03.12.2021 

 
 
§ 1 Allgemeines, Schutzzweck und begünstigte Person 
 

(1) Zur Sicherung und zum Schutz für die öffentliche Wasserversorgung (Wassergewinnungsan-
lage Tiefbrunnen Haidenburg) der Gemeinde Aldersbach mit nachfolgenden Daten:   
 

Brunnen Gmkg. Fl. Nr. 
Kennziffer 

 

Gelände-

höhe 

Messpunkt- 

höhe 

Ostwert 

(UTM 32) 

Nordwert 

(UTM 32) 

Tiefbrunnen 

Haidenburg 
Haidenburg 1902/5 4110 7444 10 

377,50 m 

ü. NN. 

377,20 m 

ü. NN 
797555 5387708 

 
wird das in § 2 näher umschriebene Wasserschutzgebiet mit dem korrekten Brunnenstandort und 
den Fassungsbereichen geändert festgesetzt.  
Für dieses Gebiet werden die Anordnungen nach den §§ 2 bis 10 erlassen. § 3 der bestehenden 
Wasserschutzgebietsverordnung vom 31.07.1989 (bekannt gemacht im Amtsblatt des Landkreises 
Passau am 15.11.1989) gilt unverändert fort. 
 

(2) Die vom Landratsamt Passau in seiner Eigenschaft als Staatsbehörde erlassene Verordnung 
(staatliche Verordnung) ergeht zugunsten und im Interesse der Gemeinde Aldersbach, Kloster-
platz 1, 94501 Aldersbach als Trägerin der Wasserversorgung (= Begünstigter nach § 51 Abs. 1 
Satz 2 WHG i.V.m. Art. 32 BayWG). 
 

http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5B@attr_id=%27bgbl109s2585.pdf%27%5D
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Die Ausgleichspflicht und in besonders gelagerten Fällen evtl. Entschädigungspflicht nach § 8 die-
ser Verordnung obliegt der Gemeinde Aldersbach, Klosterplatz 1, 94501 Aldersbach (= Trägerin 
der Wasserversorgung bzw. Wasserversorger bzw. Begünstigter nach § 51 Abs. 1 Satz 2 WHG 
i.V.m. Art. 32 BayWG). 
 

§ 2 Schutzgebiet 
 
(1) Das Trinkwasserschutzgebiet besteht aus: 

-    1 Fassungsbereich  Zone I / WI 
-    1 engeren Schutzzonen  Zone II / WII 
-    1 weiteren Schutzzone Zone III / W III 

 
(2) Die betroffenen Flurnummern und Gemarkungen mit Zoneneinteilung sind in dem veröffentlichten 

Grundstücksverzeichnis (Anlage 1a - Grundstücksverzeichnis) aufgeführt. 
 
Die Grenzen des Trinkwasserschutzgebietes und der einzelnen Schutzzonen sind im beiliegend 
veröffentlichten Lageplan, in der Anlage 1b 

 
 Anlage 1b Schutzgebietslageplan – Trinkwasserschutzgebiet Tiefbrunnen Haiden-

burg mit Schutzzonen I, II und III  
 Lageplan im Maßstab M = 1 : 2.500 
 Lageplan als Luftbildkarte im Maßstab M = 1 : 2.500 

 
gefertigt vom Wasserwirtschaftsamtes Deggendorf, Detterstraße 20, 94469 Deggendorf als 
amtlicher Sachverständiger für Wasserwirtschaft, eingetragen, der mit dem Prüfvermerk 
des amtlichen Sachverständigen für Wasserwirtschaft vom 25.05.2021 und mit dem Fest-
setzungsvermerk des Landratsamtes Passau vom 03.12.2021 versehen ist. 

 
Für die genaue Grenzziehung des Trinkwasserschutzgebietes und der einzelnen Schutzzonen, ist 
der niedergelegte Lageplan in der Anlage 1b maßgebend: 

 Anlage 1b Schutzgebietslageplan – Trinkwasserschutzgebiet Tiefbrunnen Haiden-
burg mit Schutzzonen I, II und III  

 Lageplan im Maßstab M = 1 : 2.500 
 Lageplan als Luftbildkarte im Maßstab M = 1 : 2.500 

 
gefertigt vom Wasserwirtschaftsamt Deggendorf, Detterstraße 20, 94469 Deggendorf als amtlicher 
Sachverständiger für Wasserwirtschaft, der mit dem Prüfvermerk des amtlichen Sachverständigen 
für Wasserwirtschaft vom 25.05.2021 und mit dem Festsetzungsvermerk des Landratsamtes 
Passau vom 03.12.2021 versehen ist und jeweils  
 

 beim Landratsamt Passau -untere Wasserrechtsbehörde-, Domplatz 11, 94032 Passau,  
 und bei der Gemeinde Aldersbach, Klosterplatz 1, 94501 Aldersbach 

 
niedergelegt ist; dieser kann dort während der Dienststunden eingesehen werden. Die genaue 
Grenze der Schutzzone verläuft auf der jeweils gekennzeichneten Grundstücksgrenze oder, wenn 
die Schutzzonengrenze ein Grundstück schneidet, auf der der Fassung näheren Kante der gekenn-
zeichneten Linie. Diese Schutzgebietslagepläne sind Bestandteil der Verordnung. 

 
(3) Veränderungen der Grenzen oder der Bezeichnungen der im Schutzgebiet gelegenen Grundstücke 

berühren die festgesetzten Grenzen der Schutzzonen nicht. 
 
(4) Der Fassungsbereich ist durch eine geschlossene Umzäunung (auf dem Grundstück Flurnum-

mer 1902/5 Gemarkung Haidenburg), die engere und weitere Schutzzone ist, soweit erforderlich, 
in der Natur in geeigneter Weise kenntlich zu machen. 
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§ 3 Verbotene oder nur beschränkt zulässige Handlungen 
 
Die bestehende Wasserschutzgebietsverordnung zum Tiefbrunnen Haidenburg vom 31.07.1989 
(veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 31/89 am 15.11.1989 des Landkreises Passau) wird durch diese 
Änderungsverordnung neu gefasst, insbesondere die §§ 1, 2, 4 bis 11 und insbesondere zum kor-
rekten Brunnenstandort auf Flurnummer und dem neuen Fassungsbereich. 
§ 3 der bestehenden Wasserschutzgebietsverordnung vom 31.07.1989 (bekannt gemacht im Amts-
blatt des Landkreises Passau am 15.11.1989 Nr. 31/89) gilt unverändert auch für diese neue Än-
derungsverordnung fort. 

 
§ 4 Befreiungen 
 
(1) Für die Erteilung von Befreiungen von den Verboten des § 3 gilt § 52 Abs. 1 Sätze 2 und 3 WHG. 

Für die Befreiungen ist das Landratsamt Passau zuständig. 
 
(2) Die Befreiung nach § 52 Abs. 1 Satz 2 WHG ist widerruflich; sie kann mit Inhalts- und Nebenbe-

stimmungen verbunden werden und bedarf der Schriftform. 
 
(3) Im Falle des Widerrufs kann das Landratsamt Passau vom Grundstückseigentümer verlangen, 

dass der frühere Zustand wiederhergestellt wird, sofern es das Wohl der Allgemeinheit, insbeson-
dere der Schutz der Wasserversorgung erfordert. 

 
§ 5 Beseitigung und Änderung bestehender Einrichtungen 
 
(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebiets haben 

die Beseitigung oder Änderung von Einrichtungen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Ver-
ordnung bestehen und deren Bestand, Errichtung, Erweiterung oder Betrieb unter die Verbote des 
§ 3 fallen, auf Anordnung des Landratsamts Passau zu dulden, sofern sie nicht schon nach anderen 
Vorschriften verpflichtet sind, die Einrichtung zu beseitigen oder zu ändern. 

 
(2) Für Maßnahmen nach Abs. 1 ist nach § 52 Abs. 4 WHG i. V. m. §§ 96-98 WHG und Art. 57 BayWG 

Entschädigung zu leisten. 
 
§ 6 Kennzeichnung des Schutzgebietes 

 
Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebietes haben 
zu dulden, dass die Fassungsbereiche mittels Umzäunung oder Stahlseil abgegrenzt und die Gren-
zen der Schutzzonen durch Aufstellen oder Anbringen von Hinweiszeichen kenntlich gemacht wer-
den. 

 
§ 7 Kontrollmaßnahmen 
 
(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebietes haben 

Probenahmen von im Schutzgebiet zum Einsatz bestimmten Düngemitteln und Pflanzenschutzmit-
teln durch Beauftragte des Landratsamtes Passau und durch Personal des Wasserversorgungsun-
ternehmens zur Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung zu dulden. 

 
(2) Sie haben ferner die Entnahme von Boden-, Vegetations- und Wasserproben und die hierzu not-

wendigen Verrichtungen auf den Grundstücken im Wasserschutzgebiet durch Beauftragte des 
Landratsamts Passau und durch Personal des Wasserversorgungsunternehmens zu dulden. 

 
(3) Sie haben ferner das Betreten der Grundstücke durch den Träger der öffentlichen Wasserversor-

gung, der durch diese Verordnung geschützt ist, oder der von ihm Beauftragten, zur Wahrnehmung 
der Eigenüberwachungspflichten gemäß § 3 der Verordnung zur Eigenüberwachung von Wasser-
versorgungs- und Abwasseranlagen (Eigenüberwachungsverordnung – EÜV) in der jeweils gelten-
den Fassung zu gestatten, die hierzu erforderlichen Auskünfte zu erteilen und technische Ermitt-
lungen und Prüfungen zu ermöglichen. 
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§ 8 Entschädigung und Ausgleich 
 
(1) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser Verordnung ergehende Anordnung das Ei-

gentum unzumutbar beschränkt und diese Beschränkung nicht durch eine Befreiung nach § 4 oder 
andere Maßnahmen vermieden oder ausgeglichen werden kann, ist über die Fälle des § 5 hinaus 
nach § 52 Abs. 4 WHG i. V. m. §§ 96-98 WHG und Art. 57 BayWG Entschädigung zu leisten. 

 
(2) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser Verordnung ergehende Anordnung erhöhte 

Anforderungen festsetzt, die die ordnungsgemäße land- oder forstwirtschaftliche Nutzung ein-
schränken oder Mehraufwendungen für den Bau und Betrieb land- oder forstwirtschaftlicher Be-
triebsanlagen zur Folge haben, ist für die dadurch verursachten wirtschaftlichen Nachteile ein an-
gemessener Ausgleich nach § 99 WHG i.V.m. Art. 32 BayWG i. V. m. Art. 57 BayWG zu leisten. 

 
(3) Der Ausgleichs- und besonderen gelagerten Fällen Entschädigungspflicht, obliegt der Gemeinde 

Aldersbach, Klosterplatz 1, 94501 Aldersbach. 
 
§ 9 Ordnungswidrigkeiten 

 
Nach § 103 Abs. 1 Nr. 7, Abs. 1 Nr. 8, Abs. 2 WHG, Art. 74 Abs. 2 Nr. 1 BayWG kann mit Geldbuße 
bis zu fünfzigtausend Euro belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 
1. einem Verbot nach § 3 Abs. 1 und Abs. 2 zuwiderhandelt, 
 
2. eine nach § 4 ausnahmsweise zugelassene Handlung vornimmt, ohne die mit der Ausnahme 

(Befreiung) verbundenen Inhalts- oder Nebenbestimmungen zu befolgen, 
 
3. Anordnungen oder Maßnahmen nach den §§ 5 und 7 nicht duldet. 

 
§ 10  Pflichten des Begünstigten 
 

(1) Der Träger der Wasserversorgung (= Gemeinde Aldersbach) hat das Eigentum an den Grundstü-
cken im Fassungsbereich des Wasserschutzgebietes zu erwerben. 
Der Fassungsbereich (= Zone I) ist durch eine geschlossene Umzäunung (auf dem Grundstück 
Flurnummer 1902/5 Gemarkung Haidenburg) kenntlich zu machen und vor unbefugten Betre-
ten vom Träger der Wasserversorgung zu schützen. 
Zusätzlich ist mit Hinweisschildern auf das Betretungsverbot des Fassungsbereiches hinzuweisen. 
Die Umzäunung ist ordnungsgemäß zu unterhalten. Die Kennzeichnung und Abgrenzung des Fas-
sungsbereiches ist bis 12 Monate nach Bescheidserlass abzuschließen und ggf. nach Sanierungen 
des Brunnens entsprechend anzupassen. 
 

(2) Für das Wasserschutzgebiet hat der Träger der Wasserversorgung (= Gemeinde Aldersbach) bei 
nicht öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen zur Kennzeichnung der Außengrenzen der Schutz-
zone die Hinweiszeichen auf eigene Kosten zu beschaffen, aufzustellen und zu unterhalten. Die 
Hinweiszeichen sind im Gelände bis spätestens 12 Monaten nach Inkrafttreten der Verordnung für 
das Wasserschutzgebiet so aufzustellen, dass die räumliche Begrenzung des geschützten Gebie-
tes klar erkennbar ist. Im Allgemeinen sind sie dort anzubringen, wo Straßen, Wege, gekennzeich-
nete Wanderwege/Langlaufloipen usw. die Grenze des Schutzgebietes kreuzen. Dies gilt auch für 
oberirdische Gewässer und sonstige Stellen, an denen eine Kennzeichnung erforderlich ist. Nach 
Abschluss der Kennzeichnung ist dem Landratsamt Passau und dem Wasserwirtschaftsamt Deg-
gendorf ein Bestandsplan mit Standort und Art der Kennzeichnung zu übermitteln. 

 
(3) Der Träger der Wasserversorgung (= Gemeinde Aldersbach) hat die engere Schutzzone mindes-

tens vierteljährlich, die weitere Schutzzone mindestens einmal pro Jahr zu begehen. Festgestellte 
Verstöße gegen die Anordnungen der Schutzgebietsverordnung sind in das Betriebstagebuch ein-
zutragen. Sofern eine Mängelbeseitigung nicht erreicht werden kann, sind das Landratsamt Passau 
-untere Wasserrechtsbehörde- und das Wasserwirtschaftsamt Deggendorf zu verständigen. 
 
Das Verbot der Düngung mit Gülle, Jauche, Festmist, Gärresten aus Biogasanlagen und Festmist-
kompost in der engeren Schutzzone ist mindestens einmal im Monat zu kontrollieren; Verstöße sind 
dem Landratsamt Passau unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 

  



811 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Passau
in Kraft. Der $ 3 derWasserschutzgebietsverordnung vom 31.07.1989 (bekannt gemacht im Amts-
blatt des Landkreises Passau am 15.11.1989) gilt weiterhin und wird nur hinsichtlich des korrekten
Fassungsbereiches und des Brunnenstandortes geändert; dafür sind die beiliegenden Schutzge-
bietslagepläne maßgeblich.

a
Passau, den 03.12.2021
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Anlage 1a – Grundstücksverzeichnis 
(Bestandteil der Verordnung, maßgeblich sind die Schutzgebietslagepläne in der Anlage 1b): 
 

Zone Flurnummer Gemeinde u. Gemarkung 

 

Zone I: 

WI 1902/5T Gmd. Aldersbach / Gmkg. Haidenburg 

 

Zone II: 

WII 1902/5T Gmd. Aldersbach / Gmkg. Haidenburg 

WII 1902T Gmd. Aldersbach / Gmkg. Haidenburg 

W II 1677 Gmd. Aldersbach / Gmkg. Haidenburg 

W II 1679 Gmd. Aldersbach / Gmkg. Haidenburg 

W II 1680 Gmd. Aldersbach / Gmkg. Haidenburg 

WII 1680/1 Gmd. Aldersbach / Gmkg. Haidenburg 

WII 1681 Gmd. Aldersbach / Gmkg. Haidenburg 

W II 1684 Gmd. Aldersbach / Gmkg. Haidenburg 

 

Zone III: 

 
WIII 1902T Gmd. Aldersbach / Gmkg. Haidenburg 

WIII 1902/2 Gmd. Aldersbach / Gmkg. Haidenburg 

WIII 1906 Gmd. Aldersbach / Gmkg. Haidenburg 

WIII 1907 Gmd. Aldersbach / Gmkg. Haidenburg 

WIII 1908/2T Gmd. Aldersbach / Gmkg. Haidenburg 

W III 1932/2 Gmd. Aldersbach / Gmkg. Haidenburg 

W III 78 Gmd. Aldersbach/Gmkg. Haidenburg 

W III 1677 Gmd. Aldersbach / Gmkg. Haidenburg 

W III 1679 Gmd. Aldersbach / Gmkg. Haidenburg 

W III 1680 Gmd. Aldersbach / Gmkg. Haidenburg 

W III 1680/1 Gmd. Aldersbach / Gmkg. Haidenburg 

W III 1681 Gmd. Aldersbach / Gmkg. Haidenburg 

W III 1682 Gmd. Aldersbach / Gmkg. Haidenburg 

W III 1683 Gmd. Aldersbach / Gmkg. Haidenburg 

W III 1684 Gmd. Aldersbach / Gmkg. Haidenburg 

W III 1688 Gmd. Aldersbach / Gmkg. Haidenburg 
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Anlage 1b Schutzgebietslageplan - Trinkwasserschutzgebiet (als Bestandteil der Verordnung): 
 
 

- Lageplan M 1 : 2.500 des Wasserwirtschaftsamtes Deggendorf, Detterstraße 20, 94469 Deg-
gendorf als amtlicher Sachverständiger für Wasserwirtschaft 

- Lageplan als Luftbildkarte M 1 : 2.500 des Wasserwirtschaftsamtes Deggendorf, Detterstraße 
20, 94469 Deggendorf als amtlicher Sachverständiger für Wasserwirtschaft 
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Anlage 2, Wasserschutzgebietsverordnung vom 31.07.1989 (Amtsblatt Nr. 31/89 vom 
15.11.1989), Tiefbrunnen Haidenburg, Gemeinde Aldersbach, Brunnen auf Flurnummer 1902/5 
Gemarkung Haidenburg wird bezüglich des  
Brunnenstandortes geändert (siehe Lageplan Anlage 1b M 1 : 2.500 des Wasserwirtschaftsam-
tes Deggendorf). 
 
Der § 3 der bestehenden Wasserschutzgebietsverordnung vom 31.07.1989 (bekannt gemacht 
im Amtsblatt Nr. 31/89 am 15.11.1989) gilt weiterhin fort. 
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c) Weitere Schutzzone

Die weitere
sich, ganz

Sicherafna der öffentlichen Wasser. tr
de

sorgung der Gemeinde/Aldersbach wird in der
Grundstügke 167% 1679,

Gemarkding Haldenbyfg, Gemeinde A ersbach/
2 näher/Ämschriebene Sehutzgehfat 1680, 1688,

gesetzt. Fir dieses Gebiey werden/dia 1902/ 190272

drung Haldenburbi3

(1) Das Schupzgeblet besteht aus

1 Fag&ungsbereich/ (Zone 1)

CO:
‘

Grenzen des S£hutzgebiete (@ {dt
dem im Anhang abgedruckten

000 mi& dem Prüfysrmerk/des Bayer5H
Landesamtes für Wasser

19 einget

1Aueiteren Schlitzzone (Z£ne J11) hen werden kann.®» Lie ers Velorcda
190215,

u
|

j u
Der Fassungsbereich umschlieht einen

a) Fassungsbereich
(3) Veränderungen der Grenzen oder der

Bezeichnung der In Absatz 1 genannten

Teil des Grundstückes Fl.Nr. Grundstücke berühren die festgesetzten

Gemarkung Hafdenburg, er hat ein
. [ f

Grenzen der Schutzzone nicht.

Ausmaß vor 20 m x 20 m (400 an). un
SÄebe Vueres

b) Engere Schutazone

WeogugLeuk a der Fassıngsbereich ist durch Umzäu-

Die engere Schutzzone erstreckt nung, die engere Schutzzone ist, soweit

sich, genz oder teilnelse, auf die erforderlich, in der Natur in geelg-

Grundstücke Fl.Nr. 1677, 1680, neter Weise kenntlich gemacht.

1680/1, 1681, 1684 und 1902, Gemar-
\

kung Haldenburg.
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'
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Aufbringen von Klär- sprechend .
“

schlamn verboten verboten

1.4 Überdüngung und das Auf-
bringen von Abwasser verboten verboten verboten

1.5 offene Lagerung organl-
scher Dungstoffe und von
Mineraldünger, Feldsllage
mit Gärsaftanfall zu be-
treiben verboten verboten verboten

1.6 Massentierhaltung verboten verboten verboten

"1.7 Anwendung von Pflanzen- Die Anwendungsverbote und

behandlungsmitteln »beschränkungen in der
“Verordnung über Anwendungs- \ \

verbote und -beschränkungen C C
für Pflanzenschutzmlttel" (
vom 19.12.1980 (BGBl I. S. . C\
2335) in der Jeweils gelten-
den Fassung sind zu beachten;
soweit dort die Anwendung

. nach Maßgabe der "Vorbemer-
kung" zulässig Ist, Ist die
Kreisverwaltungsbehörde die

verboten, zuständige Behörde

1.8 Dräne und Vorflutgrä-
ben zu errichten oder
zu ändern verboten verboten ...

1.9 Gartenbaubetrlebe zu er-
richten oder zu erweitern verboten verboten ...

. ('
I

1.10 Rodung, Unbruch von Dauer-
grünland verboten verboten verboten (

2. Sonstige Bodennutzungen

Veränderungen und Aufschlüsse
der Erdoberfläche, salbst wenn
Grundwasser nicht aufgedeckt
wird, Insbesondere Fischtel-
che, Kles-, Sand- und Tongru-
ben, Stelnbrüche und Torf-
stiche. Ausgenommen sind die
übliche land- und forstwirt-
schaftliche Bodenbearbeltung
sowie In der weiteren Schutz-
zone Bauwerksgründungen oder
Aufdeckung des Grundwassers verboten : verboten verboten

187



ul wekr

kehrsflächen ab£fließen-
des Wasser zu versenken

‚188

3.

3.1 Abfall.‚einschließlich
4Klär-

schlamm' zu "behandeln; zu un u u
lagern |

oder
abzulagera verboten verboten.: verboen .

3,2 wassergefährdende Stoffe Im
Sinne des Par, 19 g Abs. 5 '

i

WHG zu lagern, abzufüllen .

oder umzuschlagen verboten verboten ..
:

.
. . : \

,

3.3 Kläranlagen zu ärrich-"
“ ten oder zu erweitern verboten verboten verboten.

3.4 Sickerschächteund Trok-:
kenaborte zu errichten,
oder zu erweitern verboten verböten verboten

[} DEE, ’ \

3.5 Jauche: und Güllebehäl:
‚ter, böfestigte Dung-- -

stätten, 'Gärfutterbehäl-
ter zu errichten oder zu ;

erweitern
_

verboten verboten onre

3.6 gesammeltes Abwasser verboten, so-
durchzuleiten fern nicht die,

Dichtheit der
‚ Kanäle vor In-

betriebnahme
oo durch Druckproba

nachgewiesen
und wiederkeh-

u rend alle 5
\

‚Jahre dirch ge- .

"elgnete Verfah- :
! ‚ren überprüft

\

ı verboten ‚verboten wlrd. oo.

h

BEE

3,7 Rohrlaltungsanlagen für
wassergefährdende Stoffe
im Sinne des Par, 19 a:
Abs. 2 HHG zu errichten ,

und zu betreiben verboten verboten verboten

3.8 Abwasser einschließllch'
Kühlwasser und Wasser aus
Wärmepumpenanlagen zu ver- . ,

senken oder zu verslekern
verboten verboten verboten .

3.9 von Straßen- oder Ver- . verboten, aus- verboten, aus-

h

n

(

[6

Ä

genonmen breit- genonmen breit-
flächiges Ver- £lächlges Ver-

Landratsamt Passau
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gılF EL Dry

oder zu verslckern

verboten

slickern bei slokern, wenn
öffentlichen das Giundwaser : !

Feld- und Wald- durch güte 04

wegen, sowie Deckschichten
beschränkt öf- geschützt Ist.
fentlichen We-
gen und Eigen-
tümerwagen |

4

4.1 Bergbau verboten, wenn
dadurch gute

4.2 Durchführung von Bohrui- Deokschichten
gen zerrissen oder

Elnmuldungen
oder offene
Wasseransamm-
lungen herbel-

verboten verboten geführt werden. CC
|

4.3 Straßen, Wege, Plätze so- verboten, aus-
wie Parkplätze zu errich- genommen öffent-
ten oder zu erweitern liche Feld- und

Waldwege, be- ...
schränkt öffent-
liche Wege und

verboten Elgentümerwegen

4,4 zum Straßen-, Wege- und
Wasserbau wasergefälhrden-
de auslaug- oder auswasch-
bare Materiallen (z.B.
Teer, Schlacke u.ä.) zu “

verwenden verboten verboten verboten (..

4.5 Wagenwaschen und
So

Ölwechsel verboten verboten ..- (

Ü
4,6 Bade- und, Zeltplätze, die
“keine baulichen Anlagen

sind, einzurichten oder
zu erweitern, Abstellen Bu

von Wohnwagen verboten verboten .

4.7 Sportanlagen, die keine
baullchen Anlagen sind,’
zu errichten oder zu
erweitern verboten verboten ...

4,8 Flugplätze einschließlich
Sicherheitsflächen, Not-
abwurfplätze, militärische

189
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Anlagen und Übungsplätze gifwar, ‚zu errichten oder zu er-
weitorn und Manöver j N

durchzuführen verboten verboten verboten j N
1 .. ERT

Auf das Rundschreiben vom 01.08.1984 (11B3-4532. 5-0. 15). nn
Militärische ‚Übungen und "Liegenschaften der, Streitkräfte

on

‚In Wasserschutzgebleten"
wird hingewLesen‘ BEER

849 Friedhöfe zu errichten
" ' a, a il2

odar zü ervaltem
1." verboten ' verboten ‘verboten Bu

4.10 ‚Baustelleneinrichtungen, on
Baustofflager zu errich- \ BR

ten oder zu orveltern \ı verboten , verboton u. ER N,

7 Sonstiea bauliche Mıkzungen 2

a KEEEEEnE Tee ;
Ri

on 5,1 Betriebe und betriebliche :

il Anlagen, In denen wasser- 15

EN 'gefährdende Stoffe Im‘
Sinne des Par. 19 g Abs. 5

" .
\

@) KHG hergestellt, verarbel- ' nn

WM tet, ingesatzt oder gela- !

As gert werden, zu errichten j 0 '
“ 5 oder zu eiweltern verboten verboten verboten

,
|

\ DE

— —

\
.

u Bu 5.2 Sonstige baullche Anla- verboten, sofern '

ee gen, zu errichten oder, .
Abwasser nicht In

‚zu eiweltern . eine Sammelent-
S wässerung eing6-

leltet und die '

u Dichthaic der .

oh
Kanäle, einschl.

en \ der Anschlußlei-
zu

Te tungen, nlche vor j

Bi () Inbetriebnahme H

nn h durch Druckproba .
m ne Zu. nachgewiesen und \

a ii wiederkehrend
ae alle 5 Jahre.
I dureh geeignete
D

\
verboten verboten Verfahren über-

5 \
prüft wird:

E 5.3 Anlagen zur Bearbeitung
" oder Gewinnung radioak-0 tiven Materials und vor

‘

I, der Kernenergle zu er- '

kei.
richten oder zu exrwel-.

en
tern und zu betreiben verboten verhoten verboten 2:

i i i
H

,
{

6. Betreten verboten, außer
i durch Befugte ... .. i
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eilt werker

[
(2) Die Verbate des Absatzes 1 Numern 4.2

und 5.2 gelten nicht für Maßnahmen der
Wassergewinnung und -ableitung des Irä-
gers der dtfentlichen Wasserversorgung,
die durch diese Verordnung geschützt
Ist,

(3) Woltergahende Verbote oder Beschränkun-

gen nach der Anlagen- und Fachbetriebs-
verordnung In der Jeweils geltenden
Fassung bleiben unberührt. '

& “

191

bestehen und deren Bestand, Errich ung,
Eruelterung oder
des $ 3 fallen,

schon nach
tot sind,
oder zu änklern.

Nach $ 41 Abs. 1 Nr. 2 UH

bute bis zu hunderttause,

lässig

1. einem Verbot 2 zunl-
derhandelt

lagen/zu befolgen.

(
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Ausgaben
mit

Haushaltssatzung des Schul; \
verbandes

Kutthurm (Land-
kreis Passau) ‚für das

Haushattejahr 1989
‘

.

I.

Aufgrund der Art. 9 des Bayerlschen Schul“
finanzierungsgesetzes- BaySchr@ ur Art. 35
Konm20 sowle der Art. 83. ff. der 'Gemeinde-

ordnung erläßt der Schulverband folgende

Haushaltssatzung:
j

‚

51

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr, 1989 nird hiermit festgesetzt; er schließt

\
im Vernaltungshaushalt
in den Einnahmen und

'
,

643.087,-- OH

und
‘

j 4
Im Vermögenshaushält‘.
in den Einnahmen und

Ausgaben mit .

\

0,-- oM

ab, ,

$2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Inve-
stitiönsförderungsmadnehmen sind nicht. vor-
gesehen.

-

77 KU 192

53
Verpfl Ichtungsermächt Igungen m Vernögens:

‚haushale werden
nicht festgesetzt. el

\nk aeu .”

1. Der durch sonstige Einnehmen hcht 'ge-
deckte Bedarf (Unlagesoll) aur 'Finanzte-
rung von Ausgaben in Vernattungshaushalt
wird für das Haushaltsjahr 1989 auf.
527.376,-- DM festgesetzt und nach der
Zahl der Verbandsschüler auf die Alt-'
glieder des Schulverbandes ingelöät.,

(Versaltungsunlade),
,

für die Berechriung dar ‚Schul verbandsuni,
lage wird die maßgebende

Schülerzahl
nach dem Stand vom 01. Oktober 1988 auf

509 Verbandsschüler festgesetät, '

»

3 Die Vernaltungsuml age wird Je Verbands-

schuler auf 1.036,102 DH
fentunsatzt,

»

ben.

55

Kassenkredite zur fechtzeitigen Leistung
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan werden

nicht beansprucht,

86

Heltere Festsetzungen werden nicht vorge-

DOlmen.

st. er
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem

01. Januar 1989 In Kraft.
"

: 1;
Die Haushaltssatzung enthält keins nach

‚Art. 9 Abs. 9 Bayschfg, Art. 41 Kom2ü In

4

A Kucer an (Hit NoLa
un algamt Passau

Verbindung
mit.Art. 67, 71 und 73 60 en

Eine Investitionsumlage wird nicht."orho-

Kr

Diese Veror ung triträni Tage näch Ihrer
Bekanntmachung im Aftteblatt den Land!

kreis Pagsau In Kraft.

Päassay, 31.07
La ssau
ap Nr 64 4,

7)

Y

_ B x

Ä

edKurth
el
te

Dor ac tsbehördie»
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